
1 
 

 

 
B e s c h l u s s v o r l a g e 
 
 
 

Amt/Geschäftszeichen 

AZ.:  
TOP 11 
 

Datum 

11.12.2025 
Nummer der Vorlage 

GR 14/2026 

 

Beratungsfolge Sitzungstermine Status Zuständigkeit 

Gemeinderat am  23.01.2026 öffentlich Entscheidung 
 

 
 
 
 

Betreff: 

Antrag des Handels- und Gewerbevereins Schwaigern e.V. auf Festsetzung eines 
verkaufsoffenen Sonntags in Schwaigern am 22. März 2026 
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Beschlussvorschlag: 

Die Satzung über das Offenhalten von Verkaufsstellen in Schwaigern am Sonntag, den 22. 
März 2026 wird gemäß Anlage 2 beschlossen. 
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Sachdarstellung: 
Der Handels- und Gewerbeverein Schwaigern e.V. beabsichtigt am Sonntag, den 22. März 
2026, einen verkaufsoffenen Sonntag in Schwaigern in der Zeit von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
durchzuführen (Anlage 1).  
 
Nach den Bestimmungen des Gesetzes über die Ladenöffnung in Baden-Württemberg 
(LadÖG) dürfen abweichend von den allgemeinen Ladenöffnungszeiten an jährlich höchstens 
drei Sonn- und Feiertagen die Verkaufsstellen geöffnet sein. 
 
Das Gesetz schreibt hierzu vor, dass durch die zuständige Behörde die kirchlichen Stellen 
zuvor anzuhören sind, soweit weite Teile der Bevölkerung der jeweiligen Kirche angehören. 
Aus diesem Grund wurden sowohl die evangelische, wie auch die katholische 
Kirchengemeinde um entsprechende Stellungnahme gebeten. Die Stellungnahme der 
evangelischen Kirchengemeinde liegt als Anlage bei (Anlage 3). Die Stellungnahme der 
katholischen Kirchengemeinde liegt als Anlage bei (Anlage 4).  
 
Nach den Bestimmungen des LadÖG müssen die Gemeinden die entsprechenden Sonn- und 
Feiertage für die Ladenöffnung auf Grund der Ermächtigung in § 8 LadÖG per Satzung 
festlegen und die Öffnungszeiten festsetzen. 
 
Nachdem die rechtlichen Voraussetzungen gegeben sind, empfiehlt die Verwaltung, den 22. 
März 2026 als verkaufsoffenen Sonntag im Sinne von § 8 Abs. 1 LadÖG festzusetzen und die 
Satzung nach Anlage 2 zu beschließen. 
 
 
Schwaigern, 11.12.2025 
 
 
 
gez.       gez. 
Sabine Rotermund     Lisa Müller 
Bürgermeisterin     Hauptamt  

 
 

 
 
 
 
 
Anlagen 
Anlage 1: Antrag über das Offenhalten von Verkaufsstellen 
Anlage 2: Satzung über das Offenhalten von Verkaufsstellen 
Anlage 3: Stellungnahme der evangelischen Kirchengemeinde   
Anlage 4: Stellungnahme der katholischen Kirchengemeinde  
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HGV Schwaigern e.V., Eichenstr. 14, 74193 Schwaigern 
 

 

HGV - Geschäftsstelle 
Kirsten Rudolf 
Eichenstr. 14 

74193 Schwaigern 
Fon 0172-24 83 303 

Fax 032-22 686 1182 
info@hgv-schwaigern-hats.de 

Vorstand 
Katja Schett ,Gregor Anderl  
Jürgen Willig, Antonio Tola 
1.Vorsitzende Katja Schett 

Eingetragen beim 
Amtsgericht Heilbronn VR 100909 

VBU Volksbank im Unterland eG 
IBAN:DE33 6206 3263 0080 7180 00 

   BIC: GENODES1VLS 
Kreissparkasse Heilbronn 

IBAN  DE53 6205 0000 0011 7612 97 
                         BIC:  HEISDE66XXX 

                     USt-IdNr.  
DE145789885 

 
Stadtverwaltung Schwaigern  
Lisa Müller  
Marktstraße 2  
 
74193 Schwaigern 
 
 
 

30.10.2025 
 
 
 
Antrag zur Festsetzung eines verkaufsoffenen Sonntages am 22.03.2026  
 
 
Sehr geehrte Frau Müller,  
 
der Handels- und Gewerbeverein Schwaigern beabsichtigt am 22.03.2026 einen „ver-
kaufsoffenen Sonntag“ mit dem Thema „Schwaigern im Frühling“ durchzuführen.  
 
Die Geschäfte der Innenstadt würden an diesem Tag von (neu!) 12.30-17.30 Uhr öffnen. 
Die Gastronomie wird, wie auch schon im April dieses Jahres, schon um 11.30 Uhr an-
fangen.  
 
Wir bitten den Gemeinderat der Stadt Schwaigern, diesen Tag, im Sinne von § 8 Abs. 1 
LadÖG Baden-Württemberg, als verkaufsoffen festzusetzen.  
  
Wir bitten um Genehmigung und erwarten Ihre Nachricht.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Kirsten Rudolf 
Geschäftsstelle HGV 
 

 

 
 
 
 
 
 



Stadt Schwaigern 

Satzung  
über das Offenhalten von Verkaufsstellen  

Aufgrund der §§ 8 Abs. 1 und 14 Abs. 1 des Gesetzes über die Ladenöffnung in Baden-
Württemberg (LadÖG) in Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung (GemO) für Baden-
Württemberg hat der Gemeinderat der Stadt Schwaigern in seiner Sitzung am 13.12.2024 
folgende Satzung beschlossen: 

§ 1 
In Schwaigern-Stadt dürfen die Verkaufsstellen am Sonntag, 22. März 2026 in der Zeit von 
12:30 Uhr bis 17:30 Uhr geöffnet sein. 

§ 2 Schutz der Arbeitnehmer 
Bei Beschäftigung von Arbeitnehmern ist § 12 des Gesetzes über die Ladenöffnung zu 
beachten. 

§ 3 Ordnungswidrigkeiten 
(1) Ordnungswidrig im Sinne § 15 Abs. 1 Buchstabe a) des Gesetzes über die Ladenöffnung 
in Baden-Württemberg handelt, wer den Vorschriften dieser Satzung zuwiderhandelt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 10.000 Euro geahndet werden. 

§ 4 
Diese Satzung tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

Schwaigern, 11.12.2025 

Stadt Schwaigern  

Bürgermeisteramt 

Gez. 

Sabine Rotermund  
Bürgermeisterin 

Heilungsregelung 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der Gemeindeordnung beim Zustandekommen 
dieser Satzung wird nach § 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines 
Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Stadt geltend gemacht worden 
ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn 
die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die 
Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 
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